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Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 04 / 2026 
Vergleichsarbeiten Jahrgangsstufe 8 (VERA 8) 

vom 27.10.2025, geändert durch VV vom 13.02.2026 

Mit dieser Vorschrift wird die Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 11/2025 über das Schreiben von 

Vergleichsarbeiten Jahrgangsstufe 8 (VERA 8) ersetzt. 

 

Im Schuljahr 2025/2026 werden die Vergleichsarbeiten der 8. Jahrgangsstufe  
• in Deutsch (Lesen und Orthographie), 

• in der ersten Fremdsprache (Englisch / Französisch; Lese- und Hörverstehen) sowie 

• in Mathematik (alle Leitideen) 

im Zeitraum vom 26.02. 2026 – 13.03.2026 geschrieben. 

Gemäß der KMK-Vorgaben zur Umstellung der Vergleichsarbeiten auf eine digitale 

Durchführung (Vereinbarung zur Weiterentwicklung der Vergleichsarbeiten, Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 08.03.2012 i. d. F. vom 15.03.2018) werden die Vergleichsarbeiten 

auch in Berlin sukzessive auf das digitale Format umgestellt. Daher werden in diesem Jahr die 

Vergleichsarbeiten der 8. Jahrgangsstufe regelhaft im digitalen Format geschrieben. Besteht an 

einzelnen Schulen nicht die Möglichkeit VERA 8 digital durchzuführen, ist ein Antrag auf Nutzung 

einer Papierfassung mit Angaben zu den technischen Hinderungsgründen auszufüllen. Der 

Antrag wird vom Institut für Schulqualität des Landes Berlin e.V. (ISQ) bereitgestellt und die 

papiergebundene Fassung bereitgestellt.  

Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die digitale Durchführung von VERA 8 

vorzubereiten, erwerben sie die für die digitale Bearbeitung von VERA 8 erforderlichen 

Kompetenzen vor dem Schreiben des Tests. Insbesondere sollen die Schülerinnen und Schüler 

vertraut sein mit digitalen Testformaten und kompetent mit der Tastatur umgehen können. 



 

Seite 2 von 2 

Aufgabenbeispiele zurückliegender Jahre und Anregungen für den Fachunterricht stehen auf 

den folgenden Internetseiten zur Verfügung: https://kompetenzbrowser.de/ und 

https://www.aufgabenbrowser.de/. 

Zur digitalen Durchführung von VERA 8 werden Computer empfohlen. Sind diese nicht 

ausreichend vorhanden, können Laptops oder Tablets genutzt werden. Die Klassen einer Schule 

müssen VERA 8 nicht zeitgleich und auch nicht im Klassenverband durchführen. Je nach 

technischer Ausstattung der Schule können die Schülerinnen und Schüler nacheinander an der 

digitalen VERA 8-Erhebung während des gesamten Zeitraums teilnehmen. 

Das Abrufen der Ergebnisse aus VERA 8 und die darauf aufbauende Unterrichts- und 

Schulentwicklung sind für die datenbasierte Unterrichts- und Schulentwicklung unerlässlich. Für 

die Weiterarbeit mit den VERA-8 Ergebnissen werden begleitende Materialien sowie 

Qualifizierungen zur Verfügung gestellt, die den gesamten VERA-Zyklus flankieren. 

Informationen hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Zur eindeutigen und verlässlichen Zuordnung der VERA-Ergebnisse ist die Hinterlegung der 

Klarnamen der Schülerinnen und Schüler in den Stammdaten des ISQ-Portals erforderlich. Die 

Klarnamen sind ausschließlich innerhalb der Schule sichtbar und werden mit einem 

Klarnamenzertifikat gesichert. Dieses Klarnamenzertifikat muss datenschutzkonform innerhalb 

der Schule verwahrt werden. Umfassende Informationen hierzu werden auf folgender ISQ-

Webseite erläutert: https://www.isq.berlin/wordpress/faq-klarnamenzertifikat/. 

Zur Teilnahme an den Vergleichsarbeiten in den genannten Unterrichtsfächern sind alle 

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen verpflichtet, die nach dem Rahmenlehrplan für 

die Jahrgangsstufen 1-10 unterrichtet werden. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die 

zieldifferent unterrichtet werden1. Eine Benotung der Vergleichsarbeiten ist nicht vorgesehen. 

Alle weiteren Informationen zur Organisation und zum Ablauf von VERA 8 im Schuljahr 

2025/2026 werden vor Beginn des Testzeitraums vom ISQ an die Schulen versandt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 

 
 
 
Thomas Duveneck 

 
1 Sek I-VO § 1 Abs. 1 i.V.m. § 19; EvalV § 2 
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